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Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und werden Folgendes bean-
tragen: 
  

1.  Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten, letztere zu vollziehen an den jeweils verantwortlichen 
Geschäftsführern der Beklagten, 

 
 zu unterlassen,  
 
 im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs im Internet für 

neue Personenkraftwagenmodelle zu werben, ohne dabei Angaben über 
den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen dieser 
Fahrzeugmodelle zu machen und sicherzustellen, dass dem Empfänger 
des Werbematerials diese Informationen automatisch in dem Augenblick 
zur Kenntnis gelangen, in dem auf der Internetseite erstmalig Angaben 
zur Motorisierung gemacht werden,  

 
 

wie geschehen in der Anlage K 1 zur Klageschrift für  
 

• den Dodge Challenger, 362 kW (492 PS), 20 km, 

• die Corvette C8, 354 kW (481 PS), 14 km, 

• den Porsche Cayman, 368 kW (500 PS), 37 km, EZ 03/2023. 
 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 7.780,78 Euro nebst Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 
 

vorläufiger Streitwert: 37.500,- Euro 
 
 
Sofern das Gericht das schriftliche Vorverfahren anordnet, wird für den Fall der Fristver-
säumnis oder des Anerkennens beantragt, 
 

die Beklagte durch Versäumnisurteil oder Anerkenntnisurteil ohne 
mündliche Verhandlung zu verurteilen. 

 
Zudem beantragen wir, 
 

den Parteien während der mündlichen Verhandlung zu gestatten, sich an 
einem anderen Ort aufzuhalten (§ 128a ZPO). 

 
Einer Entscheidung des Rechtsstreits durch den/die Vorsitzende(n) wird zugestimmt. 
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Der Unterlassungsanspruch ergibt sich aus §§ 8, 3, 5a Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG i.V.m. §§ 

1 Abs. 1, 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 Pkw-EnVKV i.V.m. Abschn. II der Anlage 4 zu § 5 Pkw-

EnVKV. 

 

Nach § 5a Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer einen Verbraucher oder sonstigen Markt- 

teilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält, die der Ver- 

braucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Umständen benötigt, 

um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und deren Vorenthalten dazu 

geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftli- 

chen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.  

 

Nach § 5b Abs. 4 UWG gelten als wesentlich im Sinne des § 5a Abs. 1 UWG solche 

Informationen, die dem Verbraucher auf Grund unionsrechtlicher Verordnungen oder 

nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle 

Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden dür- 

fen. 

 

a. Wesentlichkeit der Angaben 

Die Angaben über die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen stellen 

wesentliche Informationen im Sinne des § 5b Abs. 4 UWG dar.  

 

In dem Urteil „Neue Personenkraftwagen“ vom 21. Dezember 2011 hat der BGH ent- 

schieden:  

 

„Bei den in der Werbung anzugebenden Werten zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissio-

nen handelt es sich um Informationen, die die Werbung und damit die kommerzielle Kommunikation 

betreffen und die dem Verbraucher aufgrund einer unionsrechtlichen Richtlinie, der Richtlinie 

1999/94/EG, nicht vorenthalten werden dürfen (§ 5a Abs. 4 UWG; Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie 

2005/29/EG). Derartige Infor- mationen sind nach der gesetzlichen Regelung stets wesentlich im 

Sinne von § 5a Abs. 2 UWG und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG. Werden Informationen 

vorenthalten, die das Unionsrecht als wesentlich einstuft, ist zugleich geklärt, dass das Erfordernis 

der Spürbarkeit nach § 3 Abs. 2 Satz 1 UWG erfüllt ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 852 Rn. 21 - Gallardo 

Spyder; Urteil vom 29. April 2009 - I ZR 66/08, GRUR 2010, 1142 Rn. 24 = WRP 2010, 1517 - Holz-

hocker; BGH, Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 99/08, GRUR 2011, 82 Rn. 33 = WRP 2011, 55 - 

Preiswerbung ohne Umsatzsteuer; Born-kamm in Köhler/Bornkamm aaO § 5a Rn. 57; ders. WRP 

2012, 1, 5).“  

(BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – I ZR 190/10, Juris, Rn. 25)  
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Auch das OLG Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 9. Juni 2022 entschieden, dass 

genaue, zweckdienliche und vergleichbare Informationen über den spezifischen Kraft- 

stoffverbrauch und die CO2-Emissionen von Personenkraftwagen die Kaufentscheidung 

der Verbraucher zugunsten sparsamerer, CO2-reduzierter Fahrzeuge beeinflussen kön- 

nen. Das Vorenthalten dieser Informationen ist grundsätzlich geeignet, den Verbraucher 

zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er anderenfalls nicht getroffen 

hätte (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 9. Juni 2022 – 6 U 102/21, Juris, Rn. 36).  

 

Das OLG Köln hat erklärt, dass es sich bei den in der Werbung anzugebenden Werten 

zu Kraftfahrstoffverbrauch und CO2-Emissionen um auf das Unionsrecht zurückgehende 

verbraucherschützende Informationen handelt, die stets wesentlich sind, und deren Vor-

enthaltung damit auch stets spürbar ist (OLG Köln, Urteil vom 10. Juni 2022 – 6 U 3/22, 

Juris, Rn. 68).  

 

Die Angaben zu Verbrauchs- und Emissionswerten sind mithin wesentliche Angaben im 

Sinne des § 5b Abs. 4 UWG, die die Verbraucher benötigen, um eine informierte ge- 

schäftliche Entscheidung zu treffen. Ihre fehlende Mitteilung ist geeignet, die Verbrau- 

cher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht ge- 

troffen hätten (Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, 40. Aufl. 2022, UWG § 3a Rn. 

1.213).   

 

Die verspätete Mitteilung steht gemäß § 5 a Abs. 2 Nr.3 UWG einer vorenthaltenen Mit-

teilung gleich. 

 

b. Keine maßgebliche Rechtsänderung trotz Pkw-EnVKV-Novelle 

Nach der Rechtsprechung des BGH (z.B. BGH GRUR 2016, 88) kann der in die Zukunft 

gerichtete Unterlassungsanspruch nur dann zugebilligt werden, wenn zum Zeitpunkt der 

Entscheidung des Gerichts das geltende Recht die dem Unterlassungsschuldner vorge-

worfene Handlungsweise (noch) verbietet. Daher muss die Handlung sowohl zum Tat-

zeitpunkt, als auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsachen-

instanz unrechtmäßig gewesen sein, damit sich ein Unterlassungsanspruch auf sie stüt-

zen lässt.  

 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt.  
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Zwar ist am 23. Februar 2024 die durch Art. 1 der Verordnung vom 19. Februar 2024 

(BGBl. 2024 I Nr. 50) Pkw-EnVKV in Kraft getreten.  

 

Materiell-rechtliche Änderungen ergeben sich für den streitgegenständlichen Sachver-

halt hieraus aber nicht.  

 

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch des Klägers ist mithin begründet. 

 

4. Konventionalstrafenanspruch gegenüber der Beklagten 

Der Kläger kann auch einen Konventionalstrafenanspruch geltend machen und tut dies 

mit dem Antrag zu 2) in Höhe von 7.500,- Euro. 

 

Mit einer Unterlassungserklärung vom 24. November 2016 verpflichtete sich die Be-

klagte dazu, es zu unterlassen, insbesondere in „elektronischem Werbematerial“ für 

Fahrzeuge zu werben, ohne dabei die Pflichtangaben zu dem Kraftstoffverbrauch und 

zu den CO2-Emissionen der beworbenen Fahrzeuge „nach Maßgabe und unter Beach-

tung“ der Pkw-EnVKV „in ihrer jeweils geltenden Fassung" zu machen und für den Fall 

des Verstoßes eine vom Kläger nach billigem Ermessen festzusetzende und gerichtlich 

überprüfbare Vertragsstrafe an den Kläger zu zahlen. 

 

Beweis:  Unterlassungserklärung (Anlage K 2) 

 

Wegen des Verstoßes gegen die Pkw-EnVKV und damit gegen die Unterlassungserklä-

rung (Anlage K 2) fordert der Kläger eine Vertragsstrafe in Höhe 7.500,- EUR. 

 

Die Höhe der vom Kläger festgesetzten Vertragsstrafe ist angemessen. 

 

Eine Vertragsstrafe soll sicherstellen, dass derjenige, der die Vertragsstrafe verspricht, 

hierdurch nachhaltig dazu angehalten wird, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die 

Vertragsstrafe muss deshalb so hoch sein, dass sich der Verstoß für den Verletzter in 

Zukunft nicht mehr lohnt. Bei welcher Höhe dies der Fall ist, ist stets eine Frage des 

Einzelfalls (BGH, Urteil vom 07. Oktober 1982 – I ZR 120/80, Juris, Rn. 25 ff.). 

 

Ein fester Rahmen lässt sich daher für den Bereich der Vertragsstrafen nicht ausmachen. 

Bei schwerwiegenden Verstößen und umsatzstarken Unternehmen müssen hohe Ver-
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tragsstrafen vereinbart werden, um ihrem Zweck gerecht zu werden (Büscher, in: Fe-

zer/Büscher/Obergfell/ 3. Aufl. 2016, UWG § 8 Rn. 82). Dabei ist auf die Schwere und 

das Ausmaß der begangenen Zuwiderhandlung, auf deren Gefährlichkeit für den Gläu-

biger, auf das Verschulden des Verletzers sowie auf Art und Größe des Unternehmens 

des Schuldners abzustellen (BGH, Urteil vom 17. Juli 2008 – I ZR 168/05, Juris, Rn. 42).  

 

Wird eine Vertragsstrafe vereinbart, ist bereits bei Vertragsschluss auf Grundlage des 

Verhaltens des Schuldners, das Anlass für die Vereinbarung der Vertragsstrafe gegeben 

hat, und der konkreten Umstände des Einzelfalls eine entsprechende Prognose über die 

für die notwendige Abschreckungswirkung erforderliche Höhe der Vertragsstrafe vorzu-

nehmen.  

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Unterlassungsschuldner mangels synallagmati-

scher Pflichten kein originäres Eigeninteresse an der Einhaltung der von ihm verspro-

chenen Unterlassungspflicht hat (BGH, Urt. v. 13.11.2013 – I ZR 77/12, GRUR 2014, S. 

595, 596, Rn. 17). 

 

Dies entspricht der Rechtsprechung des OLG Oldenburg, das in seinem Beschluss vom 

12. August 2009 – 1 W 37/09 wie folgt entschieden hat: 

 

„Die Praxis der Rspr. geht dahin, in Geschäftsbereichen normaler wirtschaftlicher 

Bedeutung die Spanne einer ausreichenden Vertragsstrafe zwischen 2.500 € bis 

10.000 € zu bemessen und Beträge bis 2.000 € nicht ausreichen zu lassen (vgl. 

Ahrens/Deutsch, der Wettbewerbsprozess, 6. Aufl., Kap. 1 Rn. 65 m.w.N). Von 

diesen Grundsätzen geht auch der Senat aus. Geringere Vertragsstrafen können 

lediglich bei einer wettbewerbsrechtlich relevanten Geschäftstätigkeit im 

wirtschaftlichen Bagatellbereich ausreichen.“ (OLG Oldenburg, a.a.O., juris Rn. 

9) 

 

Diese Entscheidung wurde durch OLG Nürnberg, Beschluss vom 21. August 2018 – 3 U 

1138/18, Juris, Rn. 23 und OLG Celle, Urteil vom 5. Dezember 2013 – 13 W 77/13, Juris, 

Rn. 10 bestätigt.  

 

Die Beklagte handelt mit Kraftfahrzeugen, weshalb bereits ein Geschäftsbereich mit 

überdurchschnittlicher wirtschaftlicher Bedeutung vorliegt. Dazu kommt, dass es sich um 

besonders teure und besonders hoch motorisierte Sportwagen handelt. Eine niedrigere 

als die hier geforderte Vertragsstrafe erscheint daher ungeeignet, um die Beklagte von 

künftigen Verstößen abzuhalten. 
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Anerkannt ist, dass Verbände Pauschalen der durchschnittlich anfallenden Kosten gel-

tend machen können. Eine Aufstellung der durchschnittlichen Kosten des Klägers wird 

als Anlage K 4 beigefügt. Daraus ergeben sich unter Hinzufügung der USt 280, 78 Euro. 

Diese sind im Klageantrag enthalten. Im Zweifel kann die Schätzung der Kosten nach § 

287 ZPO die geeignete Maßnahme zur Feststellung der Höhe sein.  

 

7. Gerichtsstand / Streitwert 

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts folgt aus dem Geschäftssitz der Beklagten 

und der Zentralisierungsverordnung NRW. 

 

Für Unterlassungsansprüche wegen Verstößen gegen die Kennzeichnungspflichten der 

Pkw-EnVKV hat sich in den vergangenen Jahren eine gefestigte Rechtsprechung des 

BGH und der Oberlandesgerichte zum Streitwert herausgebildet. Dabei ist sowohl zu 

berücksichtigen, dass Angaben zu den Folgekosten eines Autokaufs (wie es die Anga-

ben zum Kraftstoffverbrauch [Benzinpreis] und zu den CO2-Emissionen [Höhe der Kfz-

Steuer] sind) für die Kaufentscheidung des einzelnen Verbrauchers von erheblicher Be-

deutung sind. Darüber hinaus ist zu bewerten, dass ein Verbraucherschutzverband nicht 

nur die Interessen eines einzelnen Marktteilnehmers wahrnimmt, sondern die Interessen 

der Allgemeinheit vertritt, was sich grundsätzlich streitwerterhöhend auswirkt.  

 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen setzen der BGH und die Oberlandesgerichte 

den Streitwert (nahezu) übereinstimmend auf 30.000 Euro fest (vgl. etwa BGH, Urt. v. 

5.3.2015 - I ZR 164/13 -, juris; Beschluss vom 23.02.2012 – I ZR 39/11; BGH, Urt. v. 

21.12.2011 – I ZR 190/10; OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 05.09.2013 – 25 W 37/13; 

OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 08.07.2013 – 6 W 63/13; OLG Stuttgart, Beschluss 

vom 02.01.2013 – 2 W 51/12; OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2012 – I-20 U 1/12; 

OLG Köln, Beschluss vom 05.04.2012 – 6 U 29/12); OLG München, Beschluss vom 

16.03.2012 – 29 W 447/12; OLG München, Urteil vom 06.10.2011 – 29 U 2574/11; OLG 

Oldenburg, Beschluss vom 01.03.2011 – 6 W 15/11; OLG Oldenburg, Beschluss vom 

07.07.2008 – 1 W 57/08; OLG Celle, Beschluss vom 24.01.2011 – 13 W 112/10; Pfälzi-

sches OLG Zweibrücken, Beschluss vom 30.07.2009 – 4 W 41/09; OLG Hamm, Be-

schluss vom 15.04.2008 – I-4 W 29/08; OLG Dresden, Beschlüsse vom 25.04.2008 – 14 

W 0150/08 und 14 U 0136/08). 

 




